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allem die Ausarbeitung von Kostenkonzeptionen im Zeit
raum des Fünf jahrplanes (§ 7 der VO), die Planung der 
Kosten für das laufende Planjahr auf Grund von wissen
schaftlich begründeten und bestätigten Normativen, Bilanz
anteilen und Kontingenten (§§ 4, 5 der VO), die quartals
weise Ausarbeitung aussagefähiger Kostenanalysen (§11 der 
VO) und die Entwicklung der Kostenarten-, Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnungen zu wirksamen Leitungs- und 
Kontrollinstrumenten (§12 der VO).

Die Direktoren der Betriebe, die nach § 10 Abs. 2 der Kom
binats VO verpflichtet sind, die staatlichen Aufgaben bis auf 
die Betriebsteile, Abteilungen, Brigaden und Arbeitsplätze 
aufzuteilen, haben auch den einzelnen Kostenstellen (abge
grenzte Verantwortungsbereiche der Produktion) konkrete 
Vorgaben für die einzelnen Kostenarten (Energie, Material, 
Lohn) zu übergeben (§ 12 der VO und § 8 der VO über die Ar
beit mit Normen und Normativen des Materialverbrauchs und 
der Vorratshaltung). Das ermöglicht nicht nur die angestrebte 
Qualifizierung des sozialistischen Wettbewerbs und der Ar
beit mit dem Haushaltsbuch, sondern schafft auch in Ver
bindung mit konkreten und abrechenbaren Arbeitsaufträgen 
die Voraussetzung für einen Soll-Ist-Vergleich von Leistung 
und Kosten auf der untersten Betriebsebene.

Die konsequente Durchsetzung dieser rechtlichen Forde
rungen läßt nicht nur die frühestmögliche Feststellung von 
Abweichungen zu, sie setzt zugleich auch die Bedingungen 
für die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Klärung ihrer 
Ursachen und zur Ergreifung der notwendigen Leitungsmaß
nahmen.16 Das betrifft insbesondere die Überschreitung plan
barer Kosten bzw. das Auftreten nichtplanbarer Kosten (z. B. 
Ausschuß), bei denen zu prüfen ist, ob sie auf Verletzungen 
der Arbeitsdisziplin zurückzuführen sind.

Der bereits auf der untersten Betriebsebene durchzufüh
rende Soll-Ist-Vergleich bildet die Grundlage für die von den 
General- und Betriebsdirektoren vierteljährlich zu erarbei
tende aussagefähige Kostenanalyse, mit der die Ursachen für 
die Über- und Unterschreitung der geplanten Kosten zu er
mitteln und Reserven für die weitere Kostensenkung sichtbar 
zu machen sind (§ 11 der VO).

Die nichtplanbaren Kosten sind nach § 9 der VO einer be
sonderen Analyse zu unterziehen und nach dem Verursa
chungsprinzip zu untersuchen, weil sie häufig eine Erschei
nungsform schlechter Leitungs- und Kontrolltätigkeit sind. 
Es ist eine langjährige Erfahrungstatsache, daß sich hinter 
den nichtplanbaren Kosten ebenso wie auch hinter der Über
schreitung planbarer kosten nicht selten negative Erschei
nungen der verschiedensten Art verbergen (wie z. B. ideolo
gische Fehlhaltungen, ungenügende Einstellung zur Arbeit 
und zum sozialistischen Eigentum, schadenszufügende Rechts
verletzungen, darunter auch Straftaten). Bei den Bemühun
gen um die Senkung der Kosten und um die Optimierung des 
Aufwand-Nutzen-Verhältnisses spielen deswegen die nicht
planbaren Kosten auch eine besondere Rolle. Deutlich wird 
das bereits an solchen, zu den nichtplanbaren Kosten zäh
lenden Positionen, wie z. B. Inventurminusdifferenzen, Aus
schuß, Nacharbeit und Garantieleistungen. Mit der weiteren 
Vervollkommnung der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
nach der neuen VO wird die dem Schutz des sozialistischen 
Eigentums dienende Pflicht zur Geltendmachung individuel
ler rechtlicher Verantwortlichkeit gerade in bezug auf die 
nichtplanbaren Kosten noch wirksamer ausgestaltet. Wie die 
Untersuchungen aller Kontrollorgane besagen, sind die nicht
planbaren Kosten überwiegend subjektiv bedingt und daher 
vermeidbar. Infolge reaktionsloser Hinnahme und des Aus
bleibens leitungsmäßiger Konsequenz weisen sie jedoch mit
unter sogar eine negative Tendenz auf; zumindest wurden sie 
verschiedentlich bisher nicht in dem Maße eingeschränkt, wie 
es im Interesse der Qualität und Effektivität der Produktion 
geboten ist.

Wenn auch auf Grund des gesellschaftlichen Anspruchs an 
Wirtschaftlichkeit und Kostenarbeit und der rechtlichen Sta- 
tuierung eines wirksameren Wirkungsmechanismus der Lei
tung, Planung und Stimulierung, der Organisation und Kon
trolle des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses ge
n e r e l l  zu erwarten ist, daß bisher in der Arbeit mit den 
Kosten aufgetretene Versäumnisse, Pflicht- und Rechtsver
letzungen früher erkannt und überwunden werden, so darf

doch der von der Interessendialektik beherrschte Prozeßcha
rakter der Rechtdurchsetzung nicht übersehen Werden. Es 
muß nach wie vor damit gerechnet werden, daß infolge der 
unterschiedlichen Interessen-, Bedürfnis- und vielleicht auch 
Konfliktlagen, infolge unzulänglicher Qualifikation, mangeln
den Engagements, Pflichtvergessenheit, unzureichender oder 
fehlender Konsequenz gegen wirtschaftsrechtliche Forderun
gen verstoßen und dadurch nicht nur wirtschaftlichen Ver
lusten und Einbußen (vermeidbaren Kosten), sondern auch 
Straftaten Vorschub geleistet wird.

Es darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß das 
rechtlich vervollkommnete Instrumentarium der Leitung, Pla
nung und Organisation des Reproduktionsprozesses, wie es 
vor allem in dem vielfältigen und in seinen einzelnen Ele
menten aufeinander abgestimmten Komplex der Kontroll-, 
Stimulierungs- und Sanktionsmittel zum Ausdruck kommt, 
nur dann in vollem Umfang zur Geltung gelangt, wenn in 
Rechnungsführung und Statistik eine gewissenhafte, exakte 
und realitätstreue Widerspiegelung des volkswirtschaftlichen 
Reproduktionsprozesses gewährleistet ist.

Rechnungsführung und Statistik als Informations-, 
Leitungs- und Kontrollinstrumente der Volkswirtschaft

Das gesetzlich geregelte System von Rechnungsführung und 
Statistik ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Durch
setzung der neuen und qualitativ höheren Anforderungen an 
die Leitung jeder Wirtschaftseinheit und der Volkswirtschaft 
als Ganzes. Von seiner Funktionstüchtigk'eit hängt es ab, ob 
die im neuen Maßnahmekomplex zur effektiven Steuerung 
der Wirtschaftsprozesse vorgesehenen Aktionen und Reaktio
nen im großen wie im kleinen ausgelöst werden. Es ist dem
zufolge auch geboten, die Funktionstüchtigkeit des gesetzlich 
geregelten Systems von Rechnungsführung und Statistik zu 
sichern und dort, wo sie in Teilen beeinträchtigt ist, mit den 
dazu vorgesehenen rechtlichen ‘ Mitteln herbeizuführen (§§ 29, 
30 der VO über Rechnungsführung und Statistik).

Die Notwendigkeit hoher Funktionstüchtigkeit des Systems 
von Rechnungsführung und Statistik resultiert zwar in erster 
Linie aus Erfordernissen der Wirtschaftsleitung. Die Wirt
schaftsleitung setzt eine exakte Erfassung, Aufbewahrung, 
Zusammenfassung und Verdichtung, Daten vergleich und ana
lytische Durchdringung der Daten zur Aufdeckung von Ur- 
sachen-Wirkungs-Beziehungen voraus. Rechnungsführung und 
Statistik sind notwendig, um alle Unregelmäßigkeiten und 
Abweichungen vom geplanten oder gewollten Ablauf ökono
mischer Prozesse, alle Verluste und Einbußen zu signalisie
ren und eine gezielte Einflußnahme auf schadensverursa
chende (kostenerhöhende) Faktoren zu ermöglichen.

Diese Bestimmung erfüllen Rechnungsführung und Sta
tistik nur bei exakter wahrheitsgetreuer und ordnungsge
mäßer Erfassung
— der B e s t ä n d e  aller materiellen (Grund- und Umlauf

mittel) und finanziellen Mittel in Belegen, Aufbereitungs
unterlagen und Rechnungen (z. B. Grundmittelrechnung, 
Materialrechnung, Warenrechnung, Kostenrechnung);

— der B e w e g u n g ,  d e s  V e r b r a u c h s ,  d e r  V e r w e n 
d u n g  aller materiellen und finanziellen Mittel;

— der K o s t e n  nach der Art ihrer Entstehung (Kostenart), 
nach dem Ort ihrer Entstehung (z. B. Abteilungen und Mei
sterbereiche) und für jedes Erzeugnis (Kostenträger) so
wie nach ihrer Planbarkeit (planbare und nichtplanbare 
Kosten);

— der L e i s t u n g e n  (Quantität und Qualität) nach 
Fertigungsstand, Aufkommen und Verwendung;

— des N u t z e n s  aus der Anwendung wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und verbesserter Grundfondsausstat
tung;

— der Forderungen und Verbindlichkeiten;
— des E r g e b n i s s e s ,  d e r  G e w i n n e  u n d  V e r l u s t e  

der wirtschaftlichen Tätigkeit
und bei einem Soll-Ist-Vergleich in allen Arbeitsprozessen 
und -phasen sowie auf allen Betriebs- und überbetrieblichen 
Ebenen entsprechend der übertragenen Verantwortung und 
entsprechend den ökonomischen Kriterien (z. B. nach dem 
ökonomischen Normal).


